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BLICKcAUF\
DER MONAT

DIE SCHWEIZ

Von Peter Därrenmatt

In dieser Rubrik wird Peter Dürrenmatt,
Redaktor an den « Basler Nachrichten », die

wichtigsten innenpolitischen Entwicklungen des

Monats beleuchten. Die Persönlichkeit des

Verfassers bietet die Gewähr, daß über den

Gesichtspunkten der Parteien die gesamt-schweizerische

Bedeutung der Probleme zum Ausdruck

kommt.

Der früh verstorbene Basler Rechts-

gelehrte Robert Haab prägte einst das

Wort, das Recht der Krise könnte eines

Tages zur Krise des Rechtes werden.
Seine Warnungen bezogen sich damals
auf die weitherzige Anwendung des

Dringlichkeitsverfahrens in der Bundesgesetzgebung.

— Seither sind sechs Jahre Krieg
über die Welt dahin gegangen; sie brachten

den von der Katastrophe betroffenen
Ländern Rechtlosigkeit und Rechtszerfall
in großem Umfang. Unsere Schweiz blieb
von beidem verschont, vom Krieg und von
der Anarchie einer Besetzung. Aber auch
sie erfuhr einen grundlegenden Wandel
ihres Rechtsgefüges. An der Schwelle zum
neuen Frieden ist es daher notwendig,
sich über die Bedeutung dieses Wandels
Rechenschaft zu geben.

Am 30. August 1939 übertrug die

Bundesversammlung in einem besondern

Ermächtigungsgesetz dem Bundesrat
außerordentliche Vollmachten zum Schutze
des Landes und der Neutralität. Ihre
weittragende Bedeutung lag darin, daß dem
Bundesrat durch diese Ermächtigung
erlaubt wurde, Gesetze nicht nur zu
vollziehen, sondern zu erlassen, freilich unter

dem Vorbehalt, daß er die Zustimmung
besonderer Kommissionen der eidgenössischen

Räte einholen mußte und daß

nachträglich diese Bundesbeschlüsse von
der Bundesversammlung zu genehmigen
waren. Jedenfalls aber : die verfassungsmäßig

festgelegte Trennung der Gewalten

war durch das Ermächtigungsgesetz
aufgehoben. Man kann nun darüber disputieren,

ob die Vollmachtenübertragung
überhaupt zu umfassend war oder ob sie vom
Bundesrat zu umfassend ausgelegt worden

sei. Darüber aber, daß es ohne

Ermächtigung in den sechs Jahren der größten,

äußern Gefahr kaum gut herausgekommen

wäre, ist man doch wohl in allen
Reihen mehrheitlich einer Meinung.
Etwas anderes ist nun aber die Frage
nach der Bewährung der Vollmachten in
der Kriegszeit, etwas anderes jene nach
den Auswirkungen des Vollmachtenregimes

auf die Zukunft. Sobald wir die
Frage so stellen, zeigt es sich, daß die
Bedenken, eine Krise des Rechtes habe

begonnen, nicht abwegig sind.

Jeder unter uns hat schon irgend
einmal, sei es im großen, sei es im kleinen,

die Tatsache dieser Rechtskrise
erfahren. Wir wollen jetzt von der Krise
der Freiheitsrechte schweigen, die ja auch
nach Kriegsschluß wesentlich zurückgebildet

worden ist. Aber denken wir einmal
an die Erfahrungen, die der große oder
kleine Geschäfts- und Betriebsinhaber mit
der Kriegswirtschaft gemacht hat und
noch täglich machen muß, Erfahrungen,
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l/o/i /'eà Ottrrenmatt

/n /ì.î.t^l'l/v adz>c/ Dâ/'Z'saaiatt,
/ie'à/rto^ an. àn. « ^Vae/î-z-iâten », c/is

azle^tz^5t6N. lnaan/?c>àìl5a/z^n. ^z<tu.aa/c/an^<?n. t^s.5

Der 5rüli ver8tvrdene lasier IVeài8^
gelehrte Kohsrt Klaah prägte einst das

Wort. clss lleclrt der Krise Könnte eines

'Hages xur Krise des Kechtss werden.
8eins Warnungeii hexogsn sich damals
auf die weitherzige Anwendung des Dring-
lichKeitsverfahrsns in der llundssgesstx-
gehung. — 8either sind sechs .lalire Krieg
ühsr die Weit dahin gegangen; sie hrach-
ten den von der Katastrophe hstroffenen
Kändern KsclitlosigKeit nnd Keclitsxerfall
in grollein Dmfang. Dnsere 8chwsix hlieh
von heidsm verschont, vom Krieg nnd von
der rKnarchis einer Ilesetxung. ^.hsr auch
sie erfuhr einen grundlegenden Wandel
ilires ldeclitsgsfüges. /Vn cler 8cliwelle xum
neuen Krieden ist es dalrsr notwendig,
sich üher die lledeutuiig dieses Wandels
Itechsnschaft ?.n Zedern

^.m 39. August 1939 ühsrtrug die

Ilundssversammlung in einein hssondern

Krmächtigungsgesstx dein Bundesrat au-
llsrordentlichs Vollmachten xum 8cliiitxe
rles Dandes nnd der lKeutralität. Hire weit-
tragende Ilsdeutung lag darin, dall dein
Ilundssrat durcir diese Ermächtigung er-
laulit wurde, Desstxs niclit nur xu voll-
xielisn, sondern xu erlassen, freilich unter

denr Vorhelralt, dall er die Zustimmung
hssondsrsr Koininissionsn der sidgsnössi-
sclisn Iläts einluden nullité und «lall

nachträglich diese llundesheschlüsse von
der Bundesversammlung xu genehmigen
waren. dellenlalls alrsr : die verlassungs-
mällig festgelegte Drsnnung der Dewalten
war durcir das Krmächtigungsgesstx aul-
gehohen. 3Ian Kann nun darülrer disputie-
rsn, olr die Vollmaclitenühsrtragung üher-
liaupt xu umfassend war oder ol> sie vom
llundesrat xii umfassend ausgelegt wvr-
den sei. Darühsr alrer, dall es oline Dr-
mächtigung in den seclrs dalrrsn der gröll-
ton, äullsrn Defalir Kaum gut herausge-
Kommen wäre, ist man doclr wolrl in allen
lìsilren inelirlieitliclr einer VIeinung.
Dtwas anderes ist nun alrer die Drage
nacli der llswälrrung der Vollmiiclitsn in
der Kriegsxeit, etwas anderes jene nacli
den /ruswirKungen des Vollmachten-
regimes auf die ^uKunlt. 8ohald wir die
Drags so stellen, xeigt es sicli, dall die
IledenKen. eins Krise des Keclitss lralzs

hegannen, niclit alzwegig sind.

deder unter uns list sclron irgend
einmal, sei es im grollen, sei es im Klei-
nen, die Datsachs dieser KechtsKrise er-
faliren. Wir wollen jstxt von der Krise
der Drsiheitsreclits schweigen, die ja aucli
nacli Kriegsschlull wessntlicli xurücKge-
lrildst worden ist. Vhsr denKen wir einmal
an die Drkahrungsn, die der grolle oder
Kleine (descliäftS' und llstrielisinlialzer mit
der Kriegswirtschaft gemacht hat und
noch täglich machen mull, Erfahrungen,
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ifycÈo -Zusatzherd
zum Kochen und Heizen mit Holz, Tod,

Tannzapfen usw.
In allen guten Fachgeschäften erhältlich.

die zeigen, daß die Vielzahl der Vorschriften,

Reglemente und Bestimmungen, aber
auch der Beziehungen und Kompetenzausscheidungen

zwischen den einzelnen
Behörden die Rechtsklarheit und
Rechtssicherheit nicht verbessert hat. Auch das

soll nicht als Vorwurf gesagt sein,
sondern einfach als Hinweis auf Symptome,
in Anerkennung der großen Leistungen
der Kriegswirtschaft. Neben solchen Er
fahrungen aus dem Alltag stehen die
andern aus den Bezirken der eigentlichen
Politik. Die Not des Krieges zwang den
Bund zu bestimmten, vorsorglichen
Maßnahmen, die nur durch Opfer durchzuführen

waren. Wir erinnern an die Einrichtung

der Lohn- und Verdienstausgleichskassen,

die wahrscheinlich einen entscheidenden

Beitrat daran geliefert haben, daß
die innere Front intakt gehliehen ist.
Eingeführt wurden auch sie, gestützt auf die

Vollmachten; darüber hinaus sind sie nach

Kriegsschluß, abermals durch
Vollmachtenbeschluß, beibehalten worden, als ein
erster Versuch einer Alters- und
Hinterbliebenenfürsorge auf breiterer Grundlage.
Diese Ordnung ist demnach rein notrechtlich

und, prinzipiell beurteilt, nicht
verfassungsmäßig.

Am krassesten zeigt sich der heutige
Gegensatz zwischen den Bestimmungen
der Verfassung und den geltenden der
Wirklichkeit in den vielen, neuen Steuern,
die der Bund erheben mußte, um seine

Mobilisationspflichten erfüllen zu können.
Die Bundesverfassung verbietet der
Eidgenossenschaft, direkte Steuern zu erheben;
sie verweist sie auf die Zölle, die Einnahmen

der Regiebetriebe und Geldkontingente

der Kantone. Die « Macht der
Verhältnisse » ist über diese Vorschriften
hinweggeschritten.

Wir haben damit nur wenige
Beispiele herausgegriffen, die uns aber doch

recht eindrücklich dartun, daß von einer

Rechtskrise gesprochen werden darf, d.h.
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Aâ? -àatàrâ
rum Kocbsn unà làsiisn mit làob, loà,

Isnn^splsn U!«.
!n s!I«n gutsn l-scbgsîcliâbsn srbâ!tli<b.

àie cei^en, àall àie Vielcabl àsr Vorscbrit-
ten, lìeAlements unà Lestimmun^en, aber
aueb àsr lleciebun^en unà Llompetencaus-
sebeiàun^sn cwiscben àen eincelnen Le
bôràen àie lìscbtsklarbeit un cl Kecbts-
sielierbeit nicbt verbessert bat. ^K.ueb àas

soli nicbt sis Vnrwurk AesaAt sein, son-
clern einlacb als Hinweis anil Lvmptome.
in Anerkennung àsr grollen Deistungsn
cler lvriegswirtscbalt. lieben solcben Dr
lalirungen aus àem Alltag sieben clie an-
clern aus àen llecirken àer eigentlicben
Politik, Oie blot àss Ivrieges cwang àsn
llunà cu bestimmten, vorsorglicben lVlall-
nabmen, àie nnr àurcb Opaker clcircbculüli-
ren waren. Mir erinnern an àie Dinrlcb
tung der bobn- unà Veràienstausgleicbs-
Kassen, àie wabrscbsinlicb einen entscbei-
àenàen Ilsitra? claran gelielert balzen, àall
clie innere Dront intakt geblieben ist. Din-
gelübrt wuràen ancb sie, gestützt aul àie

Vollmacbten; àarbber binans sinà sie nacb

Driegssclrlull, abermals àurcb Vollmacb-
tsnbescblull, beibsbalten woräen, als ein
erster Versucb einer Alters- unà Hinter-
kliebenenlürsorgs aul breiterer Drunàlage.
Disse Drànung ist àsmnaeb rein notrecbt-
lieb nnà, principiell beurteilt, nicbt
verkassungsmällig.

.Vm krassesten ceigt sieb àer bentire
Degensatc cwisebsn àen Lestimmungen
àer Vsrlassung nnà àen geltenàsn àer
Mirklicbkeit in àsn vielen, neuen Ltsuern,
àie àer llunà srliebsn mullte, um seine

lVlobilisationspllicbten erfüllen cu können.
Die llunàesverlassung verbietet àsr Dià-
genossenscbalt, àirekte 8teuern cu erbeben;
sie verweist sie aul àie ^.ölle, àie Dinnab-
men àer llegiebetriebe unà Delàkontin
gente àer Xantone. Die « lVlacbt àer Ver
bältnisse » ist über àiese Vorscbrilten bin-
weggescbritten.

Mir baben àamit nur wenige Lei-

spiele berausgegrikksn, àie uns aber àocb

recbt einàrûcklicb àartun, àall von einer

llecbtskrise gesprocben weràen à ark, à. b.
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von einem Gegensatz zwischen dem
geschriebenen Recht und den Erfordernissen
der Zeit. Man pflegt oft über diese
Tatsache mit der Bemerkung hinwegzuschreiten,

das Leben sei eben stärker als die

Paragraphen und auch wichtiger als sie.

Diese Logik besticht, aber sie ist scheinbar.
Das, was man so schlechthin Leben nennt,
ist ein vielgestaltetes, widerspruchsvolles
Ding. Leben — das heißt Entfaltung und
Rücksicht, das umfaßt Große und Kleine,
Gutgesinnte und Bösartige. Alle müssen
nebeneinander Platz haben. Eine sinnvolle
Ordnung muß bestehen — und diese

beginnt mit dem Respekt vor dem Gesetz
und dem Recht.

Es scheint, als ob heute eine Besinnung

auf die Notwendigkeit neuer
Rechtsschöpfung in unserm öffentlichen Leben

eingesetzt habe. In den nächsten Monaten
wird sich das Schweizervolk nicht weniger
als dreimal zu Verfassungsfragen an die
Urne begeben müssen. Das erstemal
äußerte es sich zum Verfassungsartikel
über den Familienschutz; im Frühjahr
folgen die Abstimmungen über einen
Verkehrsartikel und über die wichtigen, neuen
Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung.
xMle diese Vorlagen sind als Versuche zu
werten, das Grundgesetz, die Verfassung,
den neuen Zeitverhältnissen anzupassen
und die Rechtssicherheit zu stärken. Über
Form und Inhalt dieser Verfassungsartikel
kann man in guten Treuen verschiedener
Meinung sein. Über die Notwendigkeit
aber der rechtlichen Klärung und Anpassung

kann es eigentlich nur eine

Meinung geben

WiCiktwimene Qescfienke!

Schweizerische Taschenkalender 1946
Großformat Schöner, geschmeidiger Schwarzkunstlederband, 2 Seiten-
12x16,5 cm taschen, Spiralheftung, Bleistift. Preis Fr. 4.37 (inkl. Steuer).

Der ideale Brieftaschenkalender für jedermann

Kleinformat
8,5x11,8 cm

Inhalt (deutsch u.französ.) wie beim großen KalenderDünndruckpapier,

aiphabet, ausgestanztes Adreß- und Telephonregister.

Ganz biegsamer Einband. Preis Fr. 3.02 (inkl. St.)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Papeterien sowie direkt vom

Verlag Büchler & Co. Bern
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von einem dsAsnsst? x^viscken àem AS'
sckrisksnen Heckt unà àen Drloràernissen
àer ?.eit. KIsn xklsAt oki üker àiess à"st-
sacke mit àsr LemerkunA kinvveA^usckrsi-
ten, àss keken sei eksn stärker als àie

?srsArszzken unà suck vàcktiAer sis sis.
Diese DoAik ksstickt, sker sis ist sckeinksr.
Dss, ^vss msn so scklecktkin Deken nennt,
ist sin vielAsstsltetes, wiàers^rucksvolles
DinA. keksn — àss ksiüt DntlsltunA unà
Hücksickt, àss umlsllt DroLs unà Xleine,
DutAssinnte unà Lössrtixs, ^.lle müssen
nekensinsnàsr?lstz ksksn. Dine sinnvolle
DrànunA muö kesteksn — unà àiess ke-
Ainnl^ mit àem Hespskt vor àem Desst?
unà àem Ileckt.

Ds scksint, sls ok ksute sine llesin^
nunA sul àie I<lotwsnàÌAkeit neuer Heckts-
scköpIunA in unserm öllsntlicksn Deksn

sinAesst^t kske. In àen nscksten iVlonsten
wirà sick àss Zckwsi^ervolk nickt weniger
sls àrsimsl 2u VsrlsssunAsIrsAen an àie

llrne keAeksn müssen. Dss erstemal
äullsrte es sick ?um VsrlsssunAssrtikel
üksr àen Damilisnsckut? ; im krükjskr
lolAsn àie ^.kstimmunAen üksr einen Vsr-
kekrssrtikel unà üksr àie wicktiAen, neuen
Mirtscksltssrtiksl àer IZunàssverlsssunA.
^.Ils àiese VorlsAsn sinà sis Versucks ?u

werten, àss DrunàZeset?, àie VerlsssunA,
àen neuen ^eitvsrksltnissen anzupassen
unà àie lkscktssickerkeit ?u stärken. Dker
Dorm unà Inkalt àieser VerlsssunAssrtikel
kann msn in AUten Irenen vsrsckisàener
^leinunA sein. Dker àie HotvvsnàiAksit
sker àer recktlicken Klärung unà ^.npss-
sunA kann es eiAsntlick nur eins lVlsK

nunA Aeken!

/AlUAolttlnelle Hesc/ìett^e/

5àeî^erî5cke IsicKenIîalSNclSr 1946
Vrohkormst 8ckönsr, gssckmsic/igsr 8ckwor^kvnsl/sc/erkonc/, ^ Lsils/i-
IZx 1S,5 cm loscksn, Lpiroikeklung, öisislilk. ?rsi5 5r. sink/. 5lsvsr).

Der ikiesls krivkks»cksnkslvncisr kür jvclsrmsnn

KIsiniormst
S,5xk1,S cm

lnkoilsc/oulsck v.fron-ös.) w/s ksim groösn /<o/snc/sr,- Oünn-

c/rvctcpopisr, oipkoksl. ausgoslon^lss ^c/roü- unc/ Is/spkon-
rsg/slsr. (?on^ tz/sgsomsr D'/ikcmcl. ?rsi5 5r. Z.O^ sink/. 5l.)

ks^isksn c/urck otts öuckkonc//vrigsn vncl ?opslsrisn sovv/s c/i>skl vom

Vs»-/ag öüc/i/s?- à (?o. ös^n
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